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Einleitung

1. Gestitzt auf das Bundesgesetz vom 20. Marz 2009 hat die Nationale Kommission zur
Verhitung von Folter (NKVF) das Flughafengefangnis Zirich (FGK) besucht und die Situ-
ation der inhaftierten Personen in auslanderrechtlicher Administrativhaft (AA) Uberprft.

Zusammensetzung der Delegation und Datum des Besuchs

2. Eine Delegation der NKVF bestehend aus Alberto Achermann, Prasident und Delegations-
leiter; Franziska Pliss, Kommissionsmitglied; Helena Neidhart, Kommissionsmitglied; Da-
niela Bill, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kelly Bishop, Hochschulpraktikantin, hat am
14. April 2016 die Abteilung fur auslanderrechtliche Administrativhaft im Flughafengeféang-
nis Zurich besucht.

Zielsetzungen

3. Die Delegation Uberpriifte die Abteilung fur auslanderrechtliche Administrativhaft im Rah-
men eines Nachfolgebesuchs.

4. Wahrend des Besuches richtete die Delegation ein besonderes Augenmerk auf folgende
Aspekte:

i.  Uberprufung der Umsetzung der beim Erstbesuch 2010 und beim Nachfolgebe-
such 2013 abgegebenen Empfehlungen in Bezug auf die Abteilung der AA,

i.  Erneute Uberprifung der materiellen Haftbedingungen in der Abteilung AA, insbe-
sondere der Spazierhtfe und der Gemeinschaftsraume;

iii. Haftregime, insbesondere Beschaftigungs- und Bewegungsmaglichkeiten und Zu-
gang zu Aussenkontakten;

iv. ~ Handhabung des Disziplinarwesens bzw. der Schutz- und Sicherheitsmassnah-
men.

Ablauf, Gesprache und Zusammenarbeit

5. Der Besuch der NKVF fand unangemeldet statt. Die Visite begann am 14. April 2016 um
09.00 Uhr mit einem Gesprach, an dem seitens des Flughafengefangnisses Herr R. Mar-
gies, Leiter des FGK und Herr R. Vincenz, Leiter der Abteilung fur auslanderrechtliche
Administrativhaft teilnahmen. Die Delegation fuhrte im Verlauf der Visite Gesprache mit 17
inhaftierten Personen und 5 Mitarbeitenden.

6. Die Delegation erlebte einen freundlichen und offenen Empfang von Seiten der Anstalts-
leitung. Wéhrend der gesamten Visite standen zahlreiche Mitarbeitende aller Stufen und

1SR. 150.1, http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/2109.pdf.
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Bereiche der Delegation jederzeit kompetent und freundlich zur Verfiigung. Alle Fragen
wurden ausfihrlich beantwortet und die gewtinschten Unterlagen zur Verfigung gestellt.

Zum Zeitpunkt des Besuches waren in der Abteilung AA insgesamt 95 inhaftierte Personen
untergebracht. Darunter befanden sich sieben Frauen.

Der vorliegende Bericht verweist auf die Empfehlungen, welche die NKVF nach ihrem ers-
ten Besuch im FGK im Jahr 2010 und dem Nachfolgebesuch im Jahr 2013 bezlglich der
Abteilung AA an die Behdrden gerichtet hatte.?

Stand Umsetzung der Empfehlungen: Beobachtungen, Feststellungen und Hand-
lungsbedarf

a. Einleitende Bemerkungen

Die Delegation wurde wéhrend des Antrittsgesprachs von der Leitung des FGK informiert,
dass in der Abteilung AA seit September 2015 eine Umstrukturierung im Gang sei, welche
zumindest teilweise in Zusammenhang mit der Umsetzung der Empfehlungen der NKVF
stehe, namentlich in Bezug auf die Spazier- und Zellenéffnungszeiten, die Sportmdglich-
keiten sowie die Umgestaltung von bestehenden Raumlichkeiten in multifunktionale Ge-
meinschaftsrdume. Ziel sei es, die Bewegungsfreiheit fur die inhaftierten Personen unter
Beruicksichtigung der vorhandenen baulichen Gegebenheiten zu verbessern. Die Delega-
tion wurde weiter informiert, dass der Medianwert in Bezug auf die Aufenthaltsdauer im
Jahr 2015 23 Tage betrug. Zunehmend problematisch sei ausserdem, dass vermehrt psy-
chisch auffallige Personen im FGK untergebracht werden mussten.

b. Misshandlungen und/oder erniedrigende Behandlungen

Der Delegation wurden wahrend ihres Nachfolgebesuches weder Behauptungen noch In-
formationen betreffend Misshandlungen oder schlechter Behandlung der inhaftierten Per-
sonen durch das Personal zugetragen. Dem Personal wurde im Gegenteil eine respekt-
volle Behandlung attestiert.

c. Korperliche Durchsuchungen

Die Delegation wurde von inhaftierten Personen informiert und beobachtete wahrend der
Eintrittsuntersuchung, dass die koérperliche Durchsuchung nicht in zwei Phasen erfolgt.
Wie der Delegation von der Leitung mitgeteilt wurde, ist das Personal hinsichtlich des Ab-
laufes der korperlichen Durchsuchung in zwei Phasen instruiert. Die Kommission regt
deren konsequente Umsetzung in der Praxis an.

2 Die Berichte sind abrufbar unter: http://www.nkvf.admin.ch/nkvf/de/home/publiservice/berichte/besu-
che_2010.html und http://www.nkvf.admin.ch/nkvf/de/home/publiservice/berichte/nachfolgebesuche2013.html.
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d. Materielle Haftbedingungen - Infrastruktur

12. Die Delegation hat die materiellen Haftbedingungen der Abteilung fiir auslanderrechtliche
Administrativhaft erneut Uberpruft und dabei mit Zufriedenheit festgestellt, dass die Spa-
zierhofe mit einem ausfahrbaren Sonnendach ausgestattet, farblich aufgefrischt und mit
Pflanzen versehen wurden. Die Spazierhofmauern weisen neu Fensterdurchbriiche auf
und einer der Spazierhéfe verflgt neu Uber einen Outdoor-Sportbodenbelag. Die Kom-
mission begrisst, dass ihre Empfehlung in Bezug auf die Neugestaltung und Erwei-
terung der Spazierhdfe zufriedenstellend umgesetzt wurde.

13. Die Delegation wurde von der Leitung des FGK informiert, dass im zweiten Stockwerk eine
neue Kreativwerkstatt eingerichtet werden soll, der Andachtsraum ansprechender gestaltet
wurde und dieser gleichzeitig als Arbeitsraum genutzt werden kann. Die Kommission be-
grusst, dass das Angebot an multifunktionalen Gemeinschaftsraumen verbessert wurde.®

14. Die Delegation stellte bei der Durchsicht der Unterlagen fest, dass suizidgefahrdete Per-
sonen weiterhin, entgegen ihrer bereits abgegebenen Empfehlungen?, in den Arrestzellen
untergebracht werden und das FGK Uber kein Suizidpraventionskonzept verfugt. Die Lei-
tung bestatigte diesen Mangel. Die Kommission ist weiterhin der Ansicht, dass Arrest-
zellen auch im Notfall keine angemessene Unterbringung flr psychisch verletzliche
Personen darstellen und empfiehlt der Anstaltsleitung, in dringenden Féllen eine
Uberweisung in eine geeignete psychiatrische Einrichtung zu erwagen.

15. Die Delegation stellte bei der Besichtigung der Arrestzellen fest, dass diese lediglich mit
einer dinnen Gymnastikmatte als Liegeunterlage ausgestattet sind und aus Sicherheits-
grinden kein Kopfkissen abgegeben wird. Die Kommission empfiehlt, die Arrestzellen
mit einer Matratze und einem Kopfkissen angemessen auszustatten. Die Delegation
nahm im Rahmen des Feedbackgesprachs zur Kenntnis, dass die dinne Gymnastikmatte
durch eine dickere Liegeunterlage ersetzt wurde.

e. Haftregime

16. Die Delegation stellte mit Zufriedenheit fest, dass die Spazierzeiten der ménnlichen inhaf-
tierten Personen von eineinhalb auf drei Stunden pro Tag erweitert wurden. Die weiblichen
inhaftierten Personen haben direkten Zugang zum Spazierhof auf dem Dach, welcher wah-
rend den Zellenéffnungszeiten jederzeit zuganglich ist. Die Delegation stellte im Weiteren
fest, dass die Zellentffnungszeiten im zweiten bis vierten Stockwerk verlangert wurden.
So kdnnen sich die inhaftierten Personen montags und dienstags sowie donnerstags und
freitags von 08.00 bis 17.00 Uhr ausserhalb ihrer Zelle aufhalten und am Wochenende von
09.00 bis 11.00 respektive von 13.30 bis 15.30 Uhr. Am Mittwoch werden die Zellen jeweils
nur fir den Spaziergang von 09.45 bis 11.15 Uhr gedffnet. Der erste Stock verfugt tber
keinen Arbeitsraum. Die Zellen im ersten Stock sind zudem aus personellen Griinden nur

3 vgl. Bericht NKVF FGK 2010, Empfehlung Ziff. 43.
4 Vgl. Bericht NKVF FGK 2010, Empfehlung Ziff. 39 und Bericht NKVF FGK, 2013 Empfehlung Zziff. 14.
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halbtags getffnet. Die Kommission bekraftigt die Leitung in ihrem Bestreben, die ein-
geleiteten Massnahmen zur Verbesserung der Bewegungsfreiheit konsequent vo-
ranzutreiben.

Die Delegation stellte bei der Durchsicht der Zellenbelegungsplane fest, dass sich im Jahr
2015 zwei Minderjahrige® im FGK fiir 46 respektive 51 Tage in einer Vierer- respektive
Zweierzelle aufhielten. Gemass internem Konzept® des FGK sollten die Minderjahrigen
grundsétzlich getrennt von Erwachsenen’ untergebracht werden. Zudem kann bei Bedarf
ein separater Tagesablauf erstellt und die Minderjahrigen kénnen auf eigenen Wunsch in
den Erwachsenen-Tagesvollzug integriert werden.® Der tagliche Spaziergang an der fri-
schen Luft soll laut Konzept nicht weniger als zwei Stunden dauern.® Die Kommission ist
der Ansicht, dass der besonderen Verletzlichkeit von Minderjahrigen bei der Unterbringung
unbedingt Rechnung zu tragen ist. Minderjahrige sollten sodann mindestens acht Stunden
am Tag ausserhalb der Zelle verbringen kbnnen, Zugang zu angemessener Beschaftigung
erhalten und sich mindestens zwei Stunden am Tag bewegen kdnnen, davon mindestens
eine Stunde an der frischen Luft.’° Die Kommission empfiehlt, die internen Richtlinien
far den Umgang mit Minderjahrigen entsprechend anzupassen und in der Praxis
konsequent umzusetzen.

f. Disziplinarregime

Die Delegation stellte bei der Durchsicht der Disziplinarverfligungen und des anstaltsinter-
nen Disziplinarregisters fest, dass die Disziplinarverfiigungen gut begriindet und soweit
ersichtlich verhaltnismassig waren. Keine der verfugten Disziplinarsanktionen im Jahr
2015 Uberschritt die Dauer von 15 Tagen, obwohl die gesetzliche Grundlage!! eine maxi-
male Arrestdauer von 20 Tagen vorsieht. Die Kommission ist aus grundséatzlichen Er-
wagungen der Ansicht, dass die Dauer des Arrests gesetzlich auf maximal 14 Tage
beschrankt sein sollte und legt den rechtsetzenden Behérden erneut nahe, eine ver-
kiirzte Dauer vorzusehen.?

Die Delegation stellte fest, dass in einzelnen Disziplinarfallen erst ab dem dritten Arresttag
eine Disziplinarverfiigung erlassen wurde und es dadurch teilweise zu einer Vermischung
von Disziplinar- sowie Schutz- und Sicherheitsmassnahmen kam.®* Die Kommission

5 Jugendliche ab Erreichen des 15. Lebensjahres bis ein Tag vor dem 18. Geburtstag.

6 Konzept Unterbringung von Kindern & Minderjahrigen im FHG/FG2 (Stand Juni 2016).

7 Zumindest (iber Nacht in einer Einzelzelle.

8 In einem solchen Fall muss vom Minderjahrigen ein Vertrag unterzeichnet werden.

9 Minderjahrigen werde auch eine mitinhaftierte Person als ,Betreuungsperson“ zugewiesen, welche dieselbe Na-
tionalitat hat. Diese erhalt furr ihren ,Betreuungsauftrag” ein angemessenes Arbeitsentgelt.

10vgl. Europaische Grundsétze fir jugendliche Straftaterinnen, Ziff. 80.1 und 80.2. Vgl. ,The Havanna Rules®,
United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, Resolution 45/113 vom 14. Dezem-
ber 1990, zZiff. 47. Vgl. auch Art. 81 AuG und Art. 17 EU-Rickfuhrungsrichtlinie.

11vgl. § 23c Abs. 1 lit. i Straf- und Justizvollzugsgesetz.

12 vgl. CPT/Inf (2011) 28, Ziff. 56 lit. b. “Given the potentially very damaging effects of solitary confinement, (...)
the CPT considers that the maximum period should be no higher than 14 days for a given offence, and preferably
lower.*

13 Die Leitung des FGK stiitzte sich bei der Anordnung von Disziplinarsanktionen auf § 5 der Hausordnung fiir die
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empfiehlt, Disziplinarsanktionen ab dem ersten Arresttag zu verfiigen und hinsicht-
lich deren Handhabung, eine klare Trennung von Disziplinar- sowie Schutz- und Si-
cherheitsmassnahmen zu gewahrleisten. Sie regt hierfiir eine getrennte Register-
fiuhrung mit Angabe von Datum, Grund, Dauer und Art der Sanktion an.

20. Die Delegation wurde informiert, dass im Arrest wahrend des Spaziergangs keine Zigaret-
ten geraucht werden dirfen. Die Kommission ist der Ansicht, dass ein striktes Rauch-
verbot eine Ubermassige Einschrankung darstellt und empfiehlt eine Lockerung.'*
Die Delegation nahm im Rahmen des Feedbackgesprachs zur Kenntnis, dass im Arrest
auch Tageszeitungen abgegeben werden.

g. Schutz- und Sicherheitsmassnahmen

21. Die Delegation stellte bei der Durchsicht der Sanktionsregister fest, dass in Fallen von
Schutz- und Sicherheitsmassnahmen keine Verfligungen erlassen wurden. In einem Fall
verbrachte eine inhaftierte Person insgesamt 23 Tage in der Arrestzelle, ohne dass die
Massnahme entsprechend verfiigt wurde. Die Delegation stellte bei der Durchsicht der in-
ternen Rapporte fest, dass die Massnahme auf eine tatliche Handlung der inhaftierten Per-
son zurlickzuftihren war. Die inhaftierte Person wurde in der Folge vom Psychiatrisch-Psy-
chologischen Dienst mehrfach beurteilt und die Massnahme wurde alle zwei Tage auf-
grund von ,nicht kooperativem Verhalten“ verlangert. Den Rapporten liessen sich jedoch
keine genauen Angaben hinsichtlich des eigentlichen Tatbestands entnehmen, welcher
zur Anordnung dieser langeren Einzelhaft fuhrte. Unklar blieb auch, ob der Person das
rechtliche Gehér gewahrt wurde.'® Die Kommission empfiehlt deshalb, samtliche An-
ordnungen von Schutz- und Sicherheitsmassnahmen gemass den gesetzlichen
Grundlagen ordentlich zu verfligen (vgl. Ziff. 19).

h. Informationen an die inhaftierten Personen

22. Die Delegation stellte fest, dass die Empfehlung der Kommission, wonach die inhaftierten
Personen in einer verstandlichen Sprache Uber ihren Aufenthalt im FGK zu orientieren
sind, nur unzureichend umgesetzt wurde.'® Die Hausordnung liegt zwar neu in den Zellen
auf Deutsch vor und es existiert ein Blatt, welches den Tagesablauf mit Piktogrammen

Abteilung Ausschaffungshaft (HO AA; Ausgabe 2009) im FGK. Dieser 8§ bestimmt unter anderem, dass eine Per-
son bei Selbst- und Fremdgeféhrdung maximal 96 Stunden in der Sicherheitszelle untergebracht werden kann
und die inhaftierte Person nach Ablauf der Frist in die Eintrittsabteilung versetzt werden kann oder diese in der
Sicherheitszelle verbleibt und ein ordentliches Disziplinarverfahren eingeleitet wird. Dies entgegen der einschlégig
geltenden gesetzlichen Grundlage von § 164 Abs. 1-4 JVV sowie § 69 der HO AA welche bei der Anordnung von
Disziplinarsanktionen in jedem Fall eine Verfiigung erfordern.

14 vgl. auch § 161 JVV.

15 Beim Aufenthalt in der Arrest- respektive Sicherheitszelle handelt es sich um faktische kurze Einzelhaft, fir wel-
che mit Blick auf ihre Eingriffsintensitat beziiglich Anordnung, Dauer und Uberpriifung strenge Anforderungen gel-
ten. Siehe ausfiihrlich zur Anordnung der Einzelhaft aus Sicherheitsgriinden KUNZLI JorG, FREI NuLa, SPRING
ALEXANDER, Einzelhaft in Hochsicherheitsabteilungen, Menschenrechtliche Standards und ihre Umsetzung in der
Schweiz, Gutachten, Bern 2014, S. 17 ff.

16 vgl. Bericht NKVF FGK 2010, Empfehlung Ziff. 44 und Bericht NKVF FGK, 2013, Ziff. 21.
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erlautert. Die Delegation erhielt in den Gespréachen mit den inhaftierten Personen jedoch
den Eindruck, dass ihr Verstandnis fur die Rechte und Pflichten, insbesondere in Bezug
auf das Disziplinarwesen und die Anwendung von Schutz- und Sicherheitsmassnahmen
luckenhaftist. Die Kommission empfiehlt, den inhaftierten Personen die wesentlichen
Inhalte der Hausordnung in einer fur sie verstandlichen Sprache zuganglich zu ma-
chen. Die Kommission nahm im Rahmen des Feedbackgesprachs zur Kenntnis, dass die
inhaftierten Personen neu mittels eines Merkblattes tiber die wichtigsten Punkte in Bezug
auf ihre Rechte und Pflichten in einer fir sie verstandlichen Sprache informiert werden.

i. Beschaftigungs- und Sportméglichkeiten

Im FGK kann ein Viertel der anwesenden Personen in den Bereichen Wascherei und Zi-
garettenherstellung beschaftigt werden. Alle zwei Wochen findet ein Wechsel der beschaf-
tigten Personen statt. Das Angebot an Beschéaftigungsmadglichkeiten soll nach Aussage
der Leitung des FGK in Zukunft noch erweitert werden.!” Die Kommission unterstitzt diese
Bemuhungen ausdricklich.

Das FGK verfligt Uber einen gut ausgestatteten Fitnessraum. Dieser ist flr die mannlichen
inhaftierten Personen zweimal wochentlich fir eine Stunde zugénglich. Auf jedem der vier
Stockwerke wurden neu jeweils ein Cross- und ein Hometrainer installiert (in der Frauen-
abteilung steht ein Crosstrainer zur Verfigung), die taglich wahrend den Zellendffnungs-
zeiten benutzt werden kdnnen. Die Kommission begrusst, dass ihren Empfehlungen in Be-
zug auf die Erweiterung des Angebots an Sportmdglichkeiten angemessen Rechnung ge-
tragen wurde.®

j. Kontakte mit der Aussenwelt

Die Delegation stellte bei der Durchsicht der Unterlagen fest, dass viermal wochentlich
wahrend zweieinhalb Stunden Besuch empfangen werden kann. Dies wurde im Gespréch
mit den inhaftierten Personen bestatigt. Allerdings beschranken sich die Besuchsmdoglich-
keiten auf die Wochentage. Die Kommission empfiehlt, Moglichkeiten fiir den Emp-
fang von Besuchen auch an den Wochenenden zu prifen.

Die Delegation stellte wahrend des Rundganges im FGK fest, dass auf jedem Stockwerk
jeweils zwei Telefonapparate zur Verfligung stehen, welche wahrend den Zellendffnungs-
zeiten benutzt werden kénnen. Zudem wird den inhaftierten Personen wahrend des Ein-
tritts gestattet, sdmtliche relevanten Telefonnummern von ihren Mobiltelefonen abzu-
schreiben, um den Kontakt zur Aussenwelt aufrechtzuerhalten.

17 In der neuen Kreativwerkstatt sollen aus alten Snowboards Longboards hergestellt werden. Zudem ist geplant,
die gesamte Wasche in Zukunft in einer internen Wascherei zu waschen.
18 vgl. Bericht NKVF FGK 2010, Empfehlung Ziff. 43 und 57 und Bericht NKVF FGK, 2013, Ziff. 11.
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k. Zusammenfassung

27. Die Kommission begrisst nachdriicklich die seit September 2015 in die Wege geleitete
Umstrukturierung in der Abteilung fur auslanderrechtliche Administrativhaft im FGK und
dankt der Leitung fur den grossen Einsatz und die Bemuhungen zur Verbesserung der
Haftbedingungen. Die Kommission stellt mit Zufriedenheit fest, dass einige ihrer Empfeh-
lungen, namentlich in Bezug auf die Spazier- und Zellentffnungszeiten, die Sportméglich-
keiten sowie die Umgestaltung von bestehenden R&umlichkeiten in multifunktionale Ge-
meinschaftsrdume, seit dem letzten Besuch umgesetzt wurden. Als verbesserungswirdig
bezeichnet die Kommission die Trennung von Disziplinar-, sowie von Schutz- und Sicher-
heitsmassnahmen, den Erlass einer ordentlichen Verfigung in diesen Fallen sowie die
Unterbringung von Minderjahrigen.

Fur die Kommission:

0 ao(uum._

Alberto Achermann, Prasident der NKVF
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Bericht der Nationalen Kommission zur Verhiitung von Folter (NKVF)
uiber ihren Nachfolgebesuch in der Abteilung fiir auslinderrechtliche
Administrativhaft im Flughafengefangnis

Sehr geehrter Herr Prasident

Wir nehmen Bezug auf lhre Einladung zur Vernehmlassung in rubrizierter Angelegen-
heit vom 18. August 2016 und dussern uns nachstehend zum Bericht der NKVF vom
27. Juli 2016 Uber deren Nachfolgebesuch vom 14. April 2016 in der Abteilung flr aus-
landerrechtliche Administrativhaft im Flughafengefangnis Zirich.

Gerne nehmen wir vorab zur Kenntnis, dass die Delegation von der Gefangnisleitung
freundlich und offen empfangen wurde und ihr wahrend der gesamten Visite zahlreiche
Mitarbeitende aller Stufen und Bereiche jederzeit kompetent und freundlich zur Verfi-
gung standen sowie dass alle Fragen ausfuhrlich beantwortet und die gewinschten
Unterlagen zur Verflgung gestellt wurden (Ziffer 6). Des Weiteren nehmen wir Kennt-
nis davon, dass der Delegation wahrend ihres Nachfolgebesuches weder Behauptun-
gen noch Informationen betreffend Misshandlungen oder schiechter Behandlung der
inhaftierten Personen durch das Personal zugetragen wurde, dem Personal gegenteils
eine respektvolle Behandlung attestiert wurde (Ziffer 10).

Zu Ziffer 11 (Korperliche Durchsuchung)

Die berechtigte Kritik der NKVF am Vorgehen im konkreten Fall wurde seitens der Ver-
antwortlichen zur Kenntnis genommen und zugesichert, dass das fiir die Eintrittsunter-
suchungen zusténdige Personal zwischenzeitlich diesbezliglich nochmals einlasslich
instruiert und geschult worden ist.

L:ASFR\02. MA\ST\CPT und NKVF\NKVF\16_29_Stign an NKVF zu Adminhaft.docx



Zu Ziffer 14 (Materielle Haftbedingungen — Infrastruktur, Unterbringung in Arrest-
zellen)

Grundsatzlich werden vom Psychiatrisch-Psychologischen Dienst (PPD), der fir die
Gefangnispsychiatrie in allen Vollzugseinrichtungen des Amtes flr Justizvollzug zu-
standig ist, alle inhaftierten Personen, bei denen eine akute stationédre psychiatrische
Behandlungsbediirftigkeit besteht (z.B. wenn bei einer Person eine akute Suizidalitat
festgestellt wird) in eine geeignete psychiatrische Klinik eingewiesen. Das Vorgehen
entspricht in diesem Sinne der Empfehlung der NKVF. In dringenden Féllen wird eine
Uberweisung in eine geeignete psychiatrische Einrichtung nicht nur erwogen, sondern
durchgefiihrt. Akut suizidgefahrdete Personen werden in aller Regel demnach nicht in
Arrestzellen untergebracht, da auch diesbeziiglich die Haltung der NKVF, dass dies
keine angemessene Unterbringung darstellt, geteilt wird.

Schwierigkeiten ergeben sich hingegen bei Personen, bei denen die zunehmende
Entwicklung einer psychischen Krise oder eine fortschreitende Zunahme psychopatho-
logischer Symptome besteht, ohne dass aber eine akute stationére psychiatrische Be-
handlungsbedirftigkeit indiziert ist. In vielen Féllen ist die ambulante psychiatrische
Versorgung im Haftsetting, wie sie vom PPD durchgefiihrt werden kann, ausreichend
und eine akute stationdre Behandlungsbedurftigkeit entwickelt sich nicht. Jedoch ist bei
derartigen Krisen zuweilen eine erhéhte Eigen- oder Fremdgeféahrdung nicht auszu-
schliessen. Die Einweisung in eine psychiatrische Kiinik ist allerdings nur mdéglich,
wenn eine zwingende Indikation fur eine stationare Behandlung besteht. Dies in erster
Linie deswegen, da die Kliniken sich in aller Regel weigern, inhaftierte Personen ohne
eine dringende Indikation aufzunehmen. Die Unterbringung in einer Arrestzelle von
Personen, bei denen eine psychische Destabilisierung ohne akute stationare Behand-

lungsbedurftigkeit besteht, kann aufgrund der vorgenannten Situationen also nicht im-
mer vermieden werden.

Ferner kommt es immer wieder vor, dass von den Kliniken Personen im Status der
Ausschaffungshaft trotz fortbestehender akuter Suizidalitdt ins Flughafengefangnis
zuruckgeschickt werden. Dies mit der Begriindung, es handle sich um eine rein mani-
pulative-reaktive Suizidalitdt um die Ausschaffung zu verhindern. Fir diese Situation
deklarieren sich die Kliniken als ,,nicht zustdndig". Auch in solchen Fallen kann es
deshalb - mangels anderer sicherer bzw. geeigneter Unterbringungsmaéglichkeit inner-
halb des Gefangnisses — zu einer temporaren Einweisung in eine Arrestzelle kommen.
Dies einerseits zur Sicherheit und zum Schutz der inhaftierten Person, andererseits
aber auch zur Sicherheit und zur Entlastung des Personals. Die inhaftierte Person wird
in jedem Fall beim nachsten Visiten-Termin konsultiert und die Suizidalitat neu beur-
teilt. Der Gesundheitsdienst des Flughafengeféngnisses dokumentiert eine solch tem-
porare Platzierung jeweils durch die Erstellung eines Rapportes.

Anlasslich der bevorstehenden Gross-Sanierung des Flughafengefangnisses (2017/18)
ist u.a. geplant, pro Stockwerk jeweils zwei ,vandalensichere” Zellen zu erstellen. Ob



diese dannzumal jedoch so eingerichtet werden kdnnen, dass sie — anlog einer Arrest-
zelle - als ,suizidsicher zu betrachten sind, kann an dieser Stelle noch nicht beantwor-
tet werden. Wir weisen dariiber hinaus darauf hin, dass im Gefangnis Limmattal eine
Abteilung zur Krisenintervention geplant ist, die zwar in erster Linie zur Entlastung der
Untersuchungsgeféngnisse und somit zur Aufnahme von psychisch hochauffalligen
Untersuchungsgefangenen dient, aber je nach Konstellation und Verfligbarkeit auch

Inhaftierten der Vollzugseinrichtungen Zirich (Strafvollzug, Ausschaffungshaft) offen
stehen soll.

Zu Ziffer 15 (Materielle Haftbedingungen — Infrastruktur, Kopfkissen und Liege-
unterlagen)

Die Kritik wird zur Kenntnis genommen und es wird aktuell versucht, geeignete Kopf-
kissen zu finden.

Zu Ziffer 17 (Haftregime, Umgang mit Minderjahrigen)

Die von der NKVF im Zusammenhang mit dem Umgang mit Minderjahrigen gemachten
Anregungen werden in der Praxis bereits heute weitgehend umgesetzt. So kénnen sich
die Jugendlichen taglich eineinhalb bis drei Stunden an der frischen Luft aufhalten, sie
erhalten an finf Tagen pro Woche eine Arbeit oder Beschéaftigung zugewiesen und die
Zellendffnungszeiten betragen an mindestens vier Tagen pro Woche mehr als acht, an
den restlichen Tagen mindestens vier Stunden. Die einschlagige interne Richtlinie ,Un-
terbringung von Kindern & Minderjahrigen im FHG/FG2“ soll entsprechend angepasst
werden “ (vgl. Beilage, mit vorgesehenen Ergénzungen in Rot).

Zu Ziffer 18 (Disziplinarregime, Dauer des Arrests)

Wir nehmen die Feststellungen der NKVF zur Kenntnis, wonach die tberpriiften Diszip-
linarverfligungen gut begriindet und soweit ersichtlich auch verhaltnismassig waren.
Ebenso nehmen wir erneut zur Kenntnis, dass die NKVF ,aus grundsatzlichen Erwa-
gungen® der Ansicht ist, dass die Dauer des Arrests gesetzlich auf maximal 14 Tage
beschrankt sein sollte. Vor dem Hintergrund, dass seitens der NKVF ebenso festge-
stellt wurde, dass im Jahr 2015 keine der verfugten Disziplinarsanktionen die Dauer
von 15 Tagen uberschritten hat, obwohi die geltende gesetzliche Grundlage in § 23c
Abs. 1 lit. i des Straf- und Justizvollzugsgesetzes (StJVG; LS 331) eine maximale Ar-
restdauer von 20 Tagen vorsieht, halten wir die Kritik flr nicht nachvollziehbar und se-

hen wir nach wie vor keinen Anlass, die Bestimmung von § 23c Abs. 1 lit. i StJVG an-
zupassen.



Zu Ziffer 19 (Disziplinarregime, Zeitpunkt der Verfiigung, Differenzierung und
Register)

Die Kritik ist grundsatzlich berechtigt und nachvollziehbar. Im Bereich der Disziplinar-
sanktionen haben die Verantwortlichen des Flughafengeféngnisses ihre Praxis seit Juli
2016 entsprechend geédndert. Seither werden sémtliche Unterbringungen in der Arrest-
zelle, die aus disziplinarischen Grinden angeordnet werden, vom ersten Tag an
schriftlich dokumentiert durch einen Rapport, eine Anhérung zwecks Gewéahrung des

rechtlichen Gehors sowie eine Disziplinarverfiigung (§ 164 der Justizvollzugsverord-
nung [JVV; LS 331.1]).

Anders verhalt es sich mit den psychiatrisch angeordneten Unterbringungen in der Ar-
restzelle, die als Schutz- und Sicherheitsmassnahme zu betrachten sind (vgl. dazu die
Ausfiihrungen zu Ziffer 14.). Hier erstellt der Gesundheitsdienst des Flughafengefang-
nisses lediglich einen schriftichen Rapport. Wir nehmen die Empfehlung der NKVF
betreffend klarer Trennung von Disziplinarmassnahmen einerseits und Schutz- bzw.
Sicherheitsmassnahmen andererseits zur Kenntnis und werden dies mit den Verant-
wortlichen des Flughafengefangnisses und dem PPD naher prifen.

Zu Ziffer 20 (Haftregime im Arrest)

Es trifft nicht zu, dass im Flughafengefangnis den Inhaftierten in der Arrestzelle nur
religibse Texte abgegeben wirden. Dies wurde von den Kommissionmitgliedern der
NKVF mdglicherweise missverstanden. Auf Wunsch der inhaftierten Person werden in
Nachachtung von § 161 Abs. 2 JVV sowohl Blcher als auch Zeitschriften sowie auch
Tageszeitungen abgegeben.

Das Konzept des strikien Rauchverbotes fur Inhaftierte im Arrest mag tatséchiich als
eine Ubermassige Restriktion erscheinen. Nun hat sich dieses Konzept aber seit zwei
Jahren ausgezeichnet bewahrt. Die durch die Nikotinsucht bedingten, mitunter aggres-
siven Reaktionen seitens der Inhaftierten sind deutlich geringer als in friheren Jahren,
als wahrend der taglichen einstiindigen Spazierzeit das Rauchen von (einigen weni-

gen) Zigaretten noch gestattet wurde. Wir méchten deshalb bis auf Weiteres gerne an
diesem Konzept festhalten.

Zu Ziffer 21 (Schutz- und Sicherheitsmassnahmen)

Wir verweisen zu dieser Thematik vorab auf unsere Ausfiihrungen zu den Ziffern 14
und 19. In dem von der Kommission beschriebenem Fall wurde keine Disziplinarverfu-
gung erstellt, weil die beschriebene ,tatliche Handlung” im Nachhinein als Folge einer
psychischen Erkrankung des betreffenden Inhaftierten gewertet wurde. Da im konkre-
ten Fall somit von einer gewissen ,Schuldunféhigkeit* auszugehen war, wurde in An-
wendung von § 165 Abs. 1 JVV in der Folge keine Disziplinarsanktion ausgesprochen.



Die betreffende inhaftierte Person verhielt sich zu Beginn der Inhaftierung im Fiugha-
fengefdngnis aggressiv, was zur Unterbringung in der Arrestzelle und zur psychiatri-
schen Beurteilung fihrte. Dabei wurden deutliche psychische Auffalligkeiten festge-
stellt. Es konnte zunachst aber nicht geklart werden, ob diese einef psychischen Sto-
rung oder lediglich unkooperativem Verhalten zuzuordnen waren. Erst nach einigen
Tagen der Beobachtung war klar, dass es sich um eine psychische Stérung handelte.
Die Mitarbeiter des PPD planten daher die Einweisung in eine psychiatrische Kilinik,
wurden aber vom Flughafengefangnis dariiber informiert, dass sich eine Verlegung in
einen anderen Kanton abzeichnen wirde. In der Folge sah man — mehr aus techni-
schen Grinden - von der Klinikeinweisung ab, was seitens der Verantwortiichen des
PPD angesichts der medizinischen Indikation fur eine Hospitalisation als nicht ange-
messen beurteilt und bedauert wird. Weshalb in der Dokumentation des Flughafenge-
fangnisses vermerkt wurde, dass der Verbleib in der Arrestzelle aufgrund von ,,nicht
kooperativem Verhalten" verlangert werde, lasst sich nicht rekonstruieren; vielmehr
erfolgte dies, da wegen der psychopathologischen Symptome von einer erhéhten
Selbst- und Fremdgefahrdung auszugehen war.

Die Empfehlung der NKVF, samtliche Anordnungen von Schutz- und Sicherheitsmass-
nahmen gemass den gesetzlichen Grundlagen ordentlich zu verfligen, halten wir far
durchaus prufenswert und werden dies mit den Verantwortlichen des Flughafenge-
fangnisses und dem PPD klaren.

Zu Ziffer 22 (Information an die inhaftierten Personen)

Das hier erwahnte neue Merkblatt wird nun seit bereits mehreren Monaten abgegeben,
und zwar in allen Einrichtungen der Vollzugseinrichtungen Zurich sowie der Untersu-
chungsgefangnisse Zirich. Dieses Merkblatt mit dem Titel ,Das Wichtigste in Kiirze*
halt auf einer doppelseitigen A-4-Seite die wichtigsten Regelungen im Volizugsalltag
fest und deckt die diesbeziiglichen Bedirfnisse der inhaftierten Personen nach Auffas-
sung der Verantwortlichen ausreichend ab. Schon die Vorversion, die ab 2004 den
Inhaftierten abgegeben wurde, hat diese nie dazu veranlasst zu bemangein, dass sie
sich durch das Merkblatt zu wenig Uber ihre Rechten und Pflichten informiert fihiten.
Das aktuelle Merkblatt existiert in den Sprachen Deutsch, Albanisch, Arabisch, Eng-
lisch, Franzésisch, ltalienisch, Portugiesisch, Russisch, Serbisch, Spanisch und Tir-
kisch (vgl. beiliegend die Deutsche Version).

Zu Ziffer 25 (Kontakte mit der Aussenwelt)

Wir haben Verstandnis fiir diese Empfehlung und wiirden dieser gerne nachkommen,
sehen uns aber mit den aktuell vorhandenen personellen Ressourcen ausser Stande,
das Angebot von Besuchs-Empfang auch auf das Wochenende auszudehnen.



Wir danken lhnen fir die Gelegenheit zur Stellungnahme und verbleiben

mit freundlichen Griissen

1 @QQLULKQQLQU

queline ‘Fehr

Beilagen:

— Konzept Unterbringung von Kindern & Minderjahrigen im FHG/FG2 (Stand Juni
2016, mit vorgenommenen Anpassungen in roter Farbe)

— Vollzugseinrichtungen Zirich — ,Das Wichtigste in Kurze" (deutsche Fassung)
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Kanton Ziirich
Direktion der Justiz und des Innern
Amt fiir Justizvollzug

Vollzugseinrichtungen Ziirich
Flughafengeféngnis
Abt. Ausschaffungshaft

Unterbringung von Kindern & Minderjahrigen
im FHG/FG2 (Stand Juni 2016)

Definition

Kinder/Minderjahrige im FHG/FG2 sind:

- maximal zwei Jahre alt, d.h. ein Tag vor dem zweiten Geburtstag muss das Kind aus-
treten oder

- Jugendliche ab Erreichen des 15. Lebensjahres bis ein Tag vor dem 18. Geburtstag

Grundiagen
UN:

- Ubereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri-
gende Behandlung oder Strafe, Antifolterkonvention

- Ubereinkommen (iber die Rechte des Kindes

EU:
- Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
- CPT-Standards, Jugendliche, denen die Freiheit entzogen ist
CH:
- Bundesverfassung
- Bundesgesetz liber die Auslénderinnen und Auslénder, Ausléndergesetz, AuG
- Bundesbeschluss vom 26. September 2014
ZH:

- Justizvollzugsgesetz
- Justizvollzugsverordnung

- Hausordnung Flughafengefangnis

Grundsatze FG2

1. Kinder und Jugendliche sind so zu behandeln, dass ihr Aufenthalt im FG2 (so weit
moglich) weder seelische noch psychische Folgen hat.

2. Die Leitung des FG2 unternimmt — in Zusammenarbeit mit der jeweils einweisenden
Behdrde - alles, den Aufenthalt im Gefangnis fir Mitter mit Kindern sowie fiir Jugend-
liche so kurz wie moglich zu halten.



Ihre Pflichten

Sie haben die Pflicht, die Anordnungen des
Aufsichtspersonals jederzeit zu befolgen.

Sie sind verpflichtet, sich an die in der Zelle
angeschlagene Tagesordnung zu halten.

Sie haben die Pflicht auf Ihre Mitinsassen und
die Nachbarn unseres Geféngnisses Rick-
sicht zu nehmen.

Sie haben die Pflicht, Ihre Zelle und die Ge-
meinschaftsraume in einem sauberen und or-
dentlichen Zustand zu halten.

Sie sind zur regelméassigen Kérperpflege ver-
pflichtet.

Sie sind zur Arbeit verpflichtet, sofern Sie sich
im Strafvollzug befinden.

Sanktionen

Wenn Sie gegen lhre Pflichten, gegen Be-
stimmungen der Hausordnung oder gegen die
Anweisungen des Aufsichtspersonals ver-
stossen, koénnen verschiedene Sanktionen
gegen Sie ergriffen werden.

Bei leichten und mittleren Verstéssen kénnen
Ihnen etwa das Fernsehgerat oder andere
Vergiinstigungen entzogen werden und es er-
folgt ein Eintrag in Ihrem Flihrungsblatt.

Bei groben Verstéssen droht lhnen eine Ver-
legung in die Sicherheitszelle bis zu 20 Ta-
gen.

Arbeit und Freizeit

Nicht immer kénnen wir lhnen Arbeit anbieten;
falls Sie jedoch arbeiten kénnen, erhalten Sie da-
fur eine lhren Leistungen angemessene Arbeits-
entschadigung. Bei unverschuldeter Arbeitslosig-
keit erhalten Sie ebenfalls eine Entschadigung.

Ihre Arbeitsentschadigung wird lhrem Sperr-
bzw. Verbrauchskonto gutgeschrieben; der Be-
sitz von Bargeld ist nicht erlaubt.

Die Freizeitgestaltung kann von Gefangnis zu
Gefangnis variieren. Es steht lhnen jedoch tber-
all ein beschranktes Freizeitangebot (TV, Bu-
cher, Sport, etc.) zur Verfiigung.

Verkehr mit der Aussenwelt

Briefpost ist der Gefangnisleitung unverschios-
sen abzugeben, es sei denn, es handie sich um
Post an lhren Anwalt oder an eine Amtsstelle.

Inhaftierte in Untersuchungshaft dirfen nicht te-
lefonieren, Inhaftierte im Strafvollzug nach den
Vorgaben der Geféangnisleitung.

Nach einer Woche Aufenthalt dirfen Sie wé-
chentlich einen Besuch empfangen; die Be-
suchsdauer betragt in der Regel eine Stunde.
Der Besuch findet hinter einer Trennscheibe
statt.

Aus der Untersuchungshaft ist kein Urlaub még-
lich. Inhaftierte im Strafvollzug kénnen unter ge-
wissen Bedingungen Sach- oder Beziehungsur-
laube beantragen, wobei allerdings kein Rechts-
anspruch auf Urlaub besteht.

Der Missbrauch des Korrespondenz- und Be-
suchsrechts sowie Urlaubsmissbrauch kénnen
disziplinarisch bestraft werden.

Kanton Zorich
Direktion der Justiz und des Innem
Amt fir Justizvollzug

Volizugseinrichtungen Zirich
Direktion

VOLLZUGSEINRICHTUNGEN
ZURICH

DAS
WICHTIGSTE
IN
KURZE

Bitte beachten Sie, dass die Justizvollzugsver-
ordnung und deutschsprachige Hausordnung,
welche Ihnen ebenfalls zur Verfiigung stehen, viel
ausftihriicher als dieses Merkblatt sind und die
einzelnen Punkte im Detail regein.

Die Justizvollzugsverordnung und die deutsch-
sprachige Hausordnung — und nicht dieses Merk-
-blatt - dienen deshalb als offizielle Rechtsgrund-
lage fiir Ihren Freiheitsentzug.



	Schreiben der NKVF
	Stellungnahme des Kantons Zürich

